
Ehrungsordnung des Siegerland-Turngaues

in der Fassung vom 01.10.2000

PrÄambel
Der Siegerland-Turngau w�rdigt Verdienste um das Deutsche Turnen durch Ehrungen.

Geehrt werden k�nnen Personen und Untergliederungen des Siegerland-Turngaues sowie 

andere Personen und Institutionen. Die Ehrungen werden als Dank und Anerkennung  f�r 

erworbene Verdienste durch ehrenamtliche T�tigkeit, herausragende sportliche Leistungen 

und langj�hriges Bem�hen um das deutsche Turnen oder dessen F�rderung vorgenommen.

Die Ehrungsordnung und die dazugeh�rigen Ausf�hrungsbestimmungen sind Grundlage f�r 

die Verleihung der Ehrungen.

Die Ehrungen erfolgen im Namen des Siegerland-Turngaues. Sie sollen in w�rdiger Form 

vorgenommen werden.

Ehrungen
Der Siegerland-Turngau verleiht

1. die Gauehrenplakette mit Anstecknadel

2. die groÅe Gauehrenplakette

3. die Gauehrenmitgliedschaft

 Gauehrenplakette mit Anstecknadel

Sie wird verliehen

a) an Mitglieder f�r besondere Verdienste in Verein, Bezirk oder Gau.

Als verdienstvolle T�tigkeit wird in der Regel eine Zeit von ca. 10 Jahren

vorausgesetzt, wobei das Mindestalter des/der zu Ehrenden 30 Jahre sein soll. 

Hierbei  kann es sich nur um Mitglieder des jeweiligen Vorstandes oder des

Turnrates gem�� der Gau- oder Vereinssatzung handeln. �bungsleiter fallen

ebenfalls unter diese Bestimmungen.

Doppelfunktionen in Vorstand und Turnrat z�hlen bei der zeitlich zu

bemessenden T�tigkeit nur einfach.
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b) f�r au�ergew�hnliche Leistungen in Bezirk oder Gau,

c) an besondere F�rderer der Bezirke oder des Turngaues,

d) in besonders begr�ndeten F�llen.

Eine Verleihung der Ehrenplakette kann nur einmal erfolgen.

Die Verleihung wird in der Regel von dem Bezirksvorsitzenden bzw. von einem

Mitglied des Gauvorstandes vorgenommen.

 GroÅe Gauehrenplakette

Sie wird an Vereine und Institutionen verliehen

a)  zu echten Vereinsjubil�en (25-, 50-, 75- ...j�hriges Bestehen)

b)  in besonderen F�llen, z. B. bei au�ergew�hnlichen F�rderungen (hierbei ist

ein strenger Ma�stab zugrunde zu legen). Die Entscheidung zur Verleihung

obliegt dem Gauvorstand.

Anregungen k�nnen von den Bezirken oder Vereinen gegeben werden.

Die Verleihung wird von einem Mitglied des gesch�ftsf�hrenden Vorstandes

vorgenommen.

 Gauehrenmitgliedschaft

Sie wird als h�chste Auszeichnung an Mitglieder des Siegerland-Turngaues verliehen, die 

sich in �berragende Weise um das Deutsche Turnen in Bezirk oder Turngau verdient 

gemacht haben oder in besonderen F�llen, z. B. durch au�ergew�hnliche F�rderungen. 

Die Verleihung erfolgt auf Vorschlag des Gauvorstandes durch Beschluss des 

Gauturntages. Sie wird von dem Gauvorsitzenden vorgenommen.

Die Voraussetzung zur Gauehrenmitgliedschaft gilt auch sinngem�� f�r die Ernennung 

zum Gauehrenvorsitzenden und  Gauehrenoberturnwart. Ein vom Gauturntag 

ernannter Gauehrenvorsitzender und ein Gauehrenoberturnwart sind berechtigt, an 

Vorstandssitzungen in beratender Funktion teilzunehmen.
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Ehrungen auf WTB-Ebene
Die Ehrungsordnung des Westf�lischen Turnerbundes in der Fassung vom 01.01.2000 sieht 

folgende Ehrungen vor:

1. Ehrennadel in Bronze mit Urkunde
2. Ehrennadel in Silber mit Urkunde
3. Ehrennadel in Gold mit Urkunde
4. Ehrenmitgliedschaft
5. WTB-Ehrenplakette

 Ehrennadel in Bronze

Sie wird verliehen an Personen, die viele Jahre ehrenamtlich innerhalb des WTB, der 

Turngaue, der Bezirke und/oder Vereine t�tig waren oder die sich um die Entwicklung des 

Turnens in Westfalen verdient gemacht haben.

 Ehrennadel in Silber

Sie wird verliehen an Personen, die viele Jahre ehrenamtlich innerhalb des WTB, der 

Turngaue, der Bezirke und/oder der Vereine t�tig waren oder die sich besondere 

langj�hrige Verdienste um die Entwicklung des Turnens in Westfalen erworben haben.

 Ehrennadel in Gold

Sie wird verliehen an Personen, die sich au�ergew�hnliche Verdienste auf Landes- und 

Gauebene erworben haben.

 Ehrenmitgliedschaft

Auf Vorschlag des Pr�sidiums kann der Landesturntag Ehrenmitglieder ernennen.

 WTB-Ehrenplakette

Zu besonderen Anl�ssen kann die WTB-Ehrenplakette verliehen werden.

Weitere Einzelheiten sind den Ausf�hrungsbestimmungen des STG und des WTB zu 

entnehmen.
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Ehrungen auf DTB-Ebene
Die Ehrungsordnung des Deutschen Turnerbundes in der Fassung vom 28.03.1999 sieht 

folgende Ehrungen vor.

1. Ehrennadel in Bronze mit Urkunde
2. Ehrenbrief mit silberner Ehrennadel
3. Friedrich-Ludwig-Jahn-Plakette mit silberner Ehrennadel und Goldkranz

oder
Walter-Kolb-Plakette mit silberner Ehrennadel und Goldkranz

4. Ehrenurkunde mit goldener Ehrennadel
5. Ehrenmitgliedschaft mit goldener Ehrennadel und Goldkranz
6. Flatow-Medaille
7. Carl-Schumann-Medaille
8. Jahnbrief
9. Ehrengabe

 Ehrennadel in Bronze

Sie wird verliehen an Personen, die langj�hrig ehrenamtlich und verdienstvoll im Verein 

oder in �bergeordneten Gremien des Deutschen Turnerbundes t�tig sind oder waren.

 Ehrenbrief mit silberner Ehrennadel
Er wird verliehen an Personen, die langj�hrig ehrenamtlich im Verein und dar�ber hinaus 

t�tig sind oder waren und sich dabei um die F�rderung des Deutschen Turnens besondere 

Verdienste erworben haben.

 Friedrich-Ludwig-Jahn-Plakette mit silberner Ehrennadel und Goldkranz /
Walter-Kolb-Plakette mit silberner Ehrennadel und Goldkranz

Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Plakette wird verliehen an Personen, die langj�hrig 

ehrenamtlich im fachlichen Bereich t�tig sind oder waren und die sich dabei um die 

F�rderung des Deutschen Turnens au�ergew�hnliche Verdienste erworben haben.

Die Walter-Kolb-Plakette wird verliehen an Personen, die langj�hrig ehrenamtlich im 

Çberfachlichen Bereich t�tig sind oder waren und sich dabei um die F�rderung des 

Deutschen Turnens au�ergew�hnliche Verdienste erworben haben. 

Es kann nur eine von beiden Ehrungen beantragt werden.

Bez�glich der weiteren Ehrungen wird auf die Ehrungsordnung und die zugeh�rigen 

Ausf�hrungsbestimmungen des  DTB verwiesen.
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Ehrungen auf Landes- und Bundesebene

 Sportplakette des BundesprÄsidenten

Sie wird an Vereine verliehen, die das 100-j�hrige Jubil�um begehen

Antr�ge auf Verleihung sind mindestens 6 Monate vor dem Jubil�um �ber den 

zust�ndigen Landessportbund an den Empfehlungsausschuss des Deutschen 

Sportbundes zu richten. Die Antragsformulare sind beim Landessportbund Nordrhein-

Westfalen erh�ltlich.
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Anhang zur Ehrungsordnung des Siegerland-Turngaues
(in der Fassung vom 01.10.2000)

1. Einsatz des Gaubanners

1.1 bei der Hundertjahrfeier eines Mitgliedsvereins

1.2 beim Gauturntag

1.3 beim  Gauturnfest

1.4 beim Gillerbergfest

1.5 beim Landesturnfest

1.6 beim Deutschen Turnfest

1.7 bei Todesf�llen (s. Pt. 2)

2. Ehrung Verstorbener

2.1 Ehrenmitglieder:

Nachruf im Westfalenturner, Anzeige in einer Regionalzeitung, Niederlegung eines 

Kranzes, ehrende Worte am Grab, Gaubanner

2.2 Gauvorstand und Gauturnrat:

Nachruf im Westfalenturner, Anzeige in einer Regionalzeitung, Niederlegung

eines Kranzes, ehrende Worte am Grab, Gaubanner

2.3 Ehemalige Mitglieder des Gauvorstandes und des Gauturnrates, die im Besitz des 

DTB-Ehrenbriefes oder einer h�heren Auszeichnung waren:

Niederlegung eines Kranzes, ehrende Worte am Grab

In besonderen F�llen beh�lt sich der gesch�ftsf�hrende Gauvorstand Abweichungen vor.

Auf Wunsch der Angeh�rigen des/der Verstorbenen wird von einer Rede am Grab und dem 

Einsatz des Gaubanners Abstand genommen.
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AusfÇhrungsbestimmungen zur Ehrungsordnung des Siegerland-Turngaues

(in der Fassung vom 01.10.2000)

 ErlÄuterung zur Antragsstellung:

Ehrungsantr�ge von Vereinen und Bezirken  sind mit den jeweiligen Antragsformularen 

�ber die Gaugesch�ftstelle  an den Gauvorstand zu stellen. Der Gauvorstand kann 

Ehrungsantr�ge direkt stellen und genehmigen.

Die Antragstellung soll mindestens 2 Monate vor dem Ehrungsdatum erfolgen.

Ehrungsformulare sind bei der Gaugesch�ftsstelle anzufordern.

 ErlÄuterung zur Gauehrenplakette:

Vielj�hrige Mitgliedschaft oder turnerische bzw. sportliche Wettkampferfolge allein gelten 

nicht als verdienstvolle T�tigkeit im Sinne der Ehrenordnung. Sie k�nnen aber bei 

Gesamtw�rdigung der/des zu Ehrenden mit ber�cksichtigt werden.

Die Bearbeitungsgeb�hr, die vom Gauvorstand festgelegt wird, tr�gt der Antragsteller.

Die Verleihung wird in der Regel vom Bezirksvorsitzenden bzw. von einem Mitglied des 

Gauvorstandes vorgenommen.

 ErlÄuterung zur groÅen Gauehrenplakette:

Die Verleihung wird von einem Mitglied des gesch�ftsf�hrenden Vorstandes 

vorgenommen.

Die Kosten werden von der Gaukasse �bernommen

 ErlÄuterung zu Ehrungen auf WTB- und DTB-Ebene

Die Ehrungsordnung des WTB und die des DTB sowie die dazugeh�rigen 

Ausf�hrungsbestimmungen k�nnen bei der Gaugesch�ftsstelle angefordert werden.

F�r eine Ehrung auf WTB- bzw. DTB-Ebene sollte die Verleihung der Gauehrenplakette 

vorausgegangen sein. 

Nach einer Ehrung auf Gau-Ebene kann eine h�here Ehrung nur dann erfolgen, wenn 

nachweislich neue auszeichnungsw�rdige Leistungen erbracht worden sind. Als 

angemessener zeitlicher Abstand wird ein Zeitraum von etwa 5 Jahren angenommen. 

Abweichungen zur Antragstellung sind nur auf Beschluss des Gauvorstandes m�glich.

Die Ehrung wird in der Regel von einem Mitglied des Gauvorstandes vorgenommen.
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 Reihenfolge der Ehrungen:

Die nachstehende Reihenfolge sollte beachtet werden:

a)  Gauehrenplakette mit Anstecknadel

b) WTB-Ehrennadel in Bronze

c DTB-Ehrennadel in Bronze mit Urkunde 

d) WTB-Ehrennadel in Silber

e) DTB-Ehrenbrief mit silberner Ehrennadel

f) WTB-Ehrennadel in Gold

g) DTB-Walter-Kolb- bzw. Friedrich-Ludwig-Jahn-Plakette

mit silberner Ehrennadel und Goldkranz

h) WTB-Ehrenmitgliedsschaftsurkunde mit Goldnadel

i)   DTB-Ehrenurkunde mit goldener Ehrennadel

j) DTB-Ehrenmitgliedschaft mit goldener Ehrennadel und Goldkranz

Zwischen den einzeln oben aufgef�hrten Ehrungen sollte ein angemessener Zeitabstand 

von etwa 5 Jahren liegen.

 GebÇhren

Die Geb�hren f�r Ehrungen werden wie folgt festgelegt:

Gauehrenplakette mit Anstecknadel 40,-- €

Gro�e Gauehrenplakette geb�hrenfrei

WTB-Ehrennadel in Bronze 15,35 €

WTB-Ehrennadel in Silber 17,90 €

WTB-Ehrennadel in Gold 20,45 €

Die Geb�hren f�r DTB-Ehrungen werden vom DTB-Pr�sidium festgelegt.

Bei Ablehnung oder R�ckstellung von Antr�gen erfolgt eine Erstattung der entrichteten 

Geb�hren.


